
Veranstaltungs- und Prüfungsmerkblatt Herbstsemester 2023

5,415: Völkerrecht

ECTS-Credits: 4

Überblick Prüfung/en
(Verbindliche Vorgaben siehe unten)
zentral ‑ Analoge schriftliche Prüfung, Analog, Einzelarbeit Individualnote (100%, 90 Min.)
Prüfungszeitpunkt: Vorlesungsfreie Zeit

Zugeordnete Veranstaltung/en
Stundenplan ‑‑ Sprache ‑‑ Dozent
5,415,1.00 Völkerrecht ‑‑ Deutsch ‑‑ Fassbender Bardo 
5,415,2.01 Völkerrecht: Übungen, Gruppe 1 ‑‑ Deutsch ‑‑ Fassbender Bardo 
5,415,2.02 Völkerrecht: Übungen, Gruppe 2 ‑‑ Deutsch ‑‑ Fassbender Bardo 

Veranstaltungs-Informationen

Veranstaltungs-Vorbedingungen
Die Veranstaltung ist für Studierende im 3. ‑ 5. Semester konzipiert. Sie ist ein Angebot im Pflichtwahlbereich ʺInternationales
Rechtʺ des reformierten BLaw‑Programms, aber auch für Studierende des BIA und anderer Studiengänge geöffnet. Als
Einführungsvorlesung setzt sie keine Vorkenntnisse im Völkerrecht voraus.

Lern-Ziele

Die Studierenden lernen anhand der Hauptthemen des allgemeinen Völkerrechts, Art und Umfang der Verrechtlichung der
internationalen Beziehungen sowie die Bedeutung des Völkerrechts in den internationalen Beziehungen sowie im
schweizerischen Recht zu verstehen und einzuschätzen. Die vorlesungsbegleitenden Übungen vertiefen und ergänzen den Stoff
der Vorlesung und befähigen die Studierenden, fallorientiert zu denken und zu argumentieren.

Veranstaltungs-Inhalt

Die Vorlesung bietet eine Einführung in die Völkerrechtsordnung der Gegenwart und ihre politischen Rahmenbedingungen. Im
Mittelpunkt stehen die Quellen, Subjekte und Grundprinzipien des Völkerrechts. Im Rahmen eines integrierten
Veranstaltungsplans finden begleitende Übungen mit Falllösungen statt.

Veranstaltungs-Struktur und Lehr-/Lerndesign

Die Veranstaltung findet im Herbstsemester durchgehend wöchentlich statt (unterbrochen durch die Break). Dabei bestehen die
einzelnen Unterrichtseinheiten aus Vorlesungen (Kontaktstudium) sowie einem Anteil Selbststudium. Die Prüfung findet zentral
statt (s.u.).

Veranstaltungs-Literatur

Peters, Anne / Petrig, Anna: Völkerrecht. Allgemeiner Teil. Zürich: Schulthess, 5. Aufl. 2020, ISBN 978‑3‑7255‑7983‑9 .
Tomuschat, Christian / Walter, Christian (Hrg.), Völkerrecht [Textsammlung]. Baden‑Baden: Nomos, 9. Aufl. 2021, ISBN
978‑3‑8487‑7122‑6.

Weitere Literatur und Dokumente werden auf Studynet gestellt.

Zur Vertiefung wird empfohlen: Vitzthum, Wolfgang Graf / Proelß, Alexander (Hrsg.): Völkerrecht. Berlin/New York: De Gruyter,
8. Aufl. 2019 (über den HSG‑Bibliothekskatalog HSGswisscovery elektronisch im Volltext erhältlich; Permalink:
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https://tools.unisg.ch/url/59ca8290f4
https://www.unisg.ch/de/Personenverzeichnis/58dfe6e9-4592-4c30-b9f9-6b0a2ad8f074
https://tools.unisg.ch/url/4666dc0512
https://www.unisg.ch/de/Personenverzeichnis/58dfe6e9-4592-4c30-b9f9-6b0a2ad8f074
https://tools.unisg.ch/url/4a080f3a67
https://www.unisg.ch/de/Personenverzeichnis/58dfe6e9-4592-4c30-b9f9-6b0a2ad8f074


https://hsg.swisscovery.slsp.ch/permalink/41SLSP_HSG/1h7ra77/alma9910647180105506 ).

Veranstaltungs-Zusatzinformationen

Fragen zur Vorlesung können Sie jederzeit an Prof. Fassbender oder seine Mitarbeiter*innen richten.

Prüfungs-Informationen

Prüfungs-Teilleistung/en

1. Prüfungs-Teilleistung (1/1)

Prüfungsmodalitäten
Prüfungstyp Analoge schriftliche Prüfung
Verantwortung für Organisation zentral
Prüfungsform Schriftliche Prüfung
Prüfungsart Analog
Prüfungszeitpunkt Vorlesungsfreie Zeit
Prüfungsdurchführung Synchron
Prüfungsort On Campus
Benotungsform Einzelarbeit Individualnote
Gewichtung 100%
Dauer 90 Min.

Prüfungs-Sprachen
Fragesprache: Deutsch
Antwortsprache: Deutsch

Bemerkungen
‑ ‑

Hilfsmittel-Regelung
Closed Book für Juristische Prüfungen

Die Benutzung von Hilfsmitteln ist auf die unten stehende Liste eingeschränkt:

Sämtliche programmierbare und kommunikationsfähige elektronische Geräte wie elektronische Wörterbücher,
Notebooks, Tablets, Smartphones, Headsets, zusätzliche Bildschirme, etc. sind nicht erlaubt, insofern diese nicht
ausdrücklich für die Prüfungsdurchführung benötigt oder durch die zuständigen Dozierenden im Hilfsmittelzusatz
zugelassen wurden;

Sämtliche amtlichen Erlasstexte des Bundes in den vier Landessprachen und in der englischen Übersetzung der
schweizerischen Bundeskanzlei sowie die amtlichen Erlasstexte des Kantons St.Gallen sind immer zugelassen. Diejenigen
Erlasse aus dieser zugelassenen Kategorie, welche für die Prüfung benötigt werden, sind der Einfachheit halber unter der
Rubrik «Hilfsmittelzusatz» aufgeführt;

Zusätzliche Hilfsmittel und private Gesetzessammlungen sind nur zugelassen, wenn sie im Hilfsmittelzusatz
ausdrücklich aufgeführt sind. Es handelt sich um eine abschliessende Liste. Alle nicht aufgeführten privaten Sammlungen
sind ausdrücklich nicht erlaubt und werden ersatzlos eingezogen– unbeachtet, ob es sich um kommentierte,
unkommentierte oder mit Anmerkungen versehene Gesetzesausgaben handelt;

Falls im Hilfsmittelzusatz nicht anders definiert, dürfen alle erlaubten Unterlagen in beliebiger Anzahl und Sprache
kombiniert werden;

Taschenrechnermodelle der Texas Instruments TI‑30‑Serie sowie zweisprachige Wörterbücher ohne Handnotizen sind
erlaubt.
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Folgende Aufbereitung der Gesetzestexte ist erlaubt:

Verweise auf andere Gesetzesartikel inkl. sämtliche Bezeichnungen und Ziffern, wie sie auch in den erlaubten
Gesetzestexten vorkommen (z.B.: Art 62 ff. OR / Art. 164 Abs. 1 lit. a BV / Art. 25 Abs. 2 lit. a Ziff. 8 MWSTG / Art. 158 BV
i.V.m. Art. 4 ParlG / Art. 29 II BV etc.). Diese müssen in einer Landessprache und/oder in Englisch verfasst sein;

Markierungen mit jeglicher Art von Stiften inkl. Leuchtstiften in unterschiedlichen Farben (z.B.: Unterstreichungen,
Einkreisungen, Sonderzeichen wie Pfeile, Sterne, etc.). Nicht erlaubt ist die systematische Markierung einzelner
Buchstaben, und auch alle anderweitigen Notizen und Kommentare sind verboten;

Register: Selbstklebezettel am Rande des jeweiligen Gesetzestextes sind gestattet, sie dürfen aber nur mit den Marginalien,
Titeln, Artikeln (z.B.: Art. 141 BV: Fakultatives Referendum oder 5. Titel: Bundesbehörden oder Art. 5 BV) der
entsprechenden Seite beschriftet sein.

Ausdrucke und Kopien von zugelassenen Gesetzestexten (d.h. alle amtlichen Ausgaben oder erlaubte private Sammlungen inkl.
Inhaltsverzeichnisse und Sachregister) müssen 1:1 dem Original entsprechen und eindeutig einer Quelle zugeordnet werden
können.

 

Die Beschaffung der Hilfsmittel, wie auch die Sicherstellung deren Funktionsfähigkeit, ist ausschliesslich Sache der Studierenden.

Hilfsmittel-Zusatz

Während der Prüfung dürfen Sie die folgenden Textausgaben benutzen: 

Christian Tomuschat / Christian Walter (Hrsg.), Völkerrecht [Textsammlung] (Reihe: Nomos Gesetze), Baden‑
Baden: Nomos, 9. Aufl. 2021, oder Vorauflage;
Oliver Dörr (Bearb.), VölkerR ‑ Völkerrechtliche Verträge (Reihe: Beck Texte im dtv), München: Deutscher Taschenbuch‑
Verlag (dtv), 16. Aufl. 2022, oder Vorauflage (bearb. v. Albrecht Randelzhofer);
Giovanni Biaggini / Bernhard Ehrenzeller (Hrsg.), Textausgabe Öffentliches Recht, Zürich: Schulthess, 10. Auflage
2021, oder Vorauflage

Prüfungs-Inhalt

Prüfungsinhalt ist der in der Vorlesung und in den Übungen behandelte Lehrinhalt einschliesslich der Prüfungsliteratur (siehe
unten).

 

Prüfungs-Literatur

Prüfungsliteratur sind alle auf StudyNet/Canvas bis spätestens 22. Dezember 2023 hochgeladenen Texte sowie diejenigen Teile
(Abschnitte, Kapitel) aus Lehrbüchern, auf die ausdrücklich auf StudyNet/Canvas verwiesen wird.
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Wichtige Hinweise

Bitte beachten Sie, dass nur dieses Merkblatt, sowie der bei Biddingstart veröffentlichte Prüfungsplan verbindlich sind
und anderen Informationen, wie Angaben auf StudyNet (Canvas), auf Internetseiten der Dozierenden und Angaben in den
Vorlesungen etc. vorgehen.

Allfällige Verweise und Verlinkungen zu Inhalten von Dritten innerhalb des Merkblatts haben lediglich ergänzenden,
informativen Charakter und liegen ausserhalb des Verantwortungsbereichs der Universität St.Gallen.

Unterlagen und Materialien sind für zentrale Prüfungen nur dann prüfungsrelevant, wenn sie bis spätestens Ende der
Vorlesungszeit (KW51) vorliegen. Bei zentral organisierten Mid‑Term Prüfungen sind die Unterlagen und Materialien bis
zur KW 42 prüfungsrelevant.

 

Verbindlichkeit der Merkblätter:

Veranstaltungsinformationen sowie Prüfungszeitpunkt (zentral/dezentral organisiert) und Prüfungsform:  ab
Biddingstart in der KW 34 (Donnerstag, 24. August 2023);
Prüfungsinformationen (Hilfsmittelzusätze, Prüfungsinhalte, Prüfungsliteratur) für dezentral organisierte
Prüfungen: in der KW 42 (Montag, 16.Oktober 2023);
Prüfungsinformationen (Hilfsmittelzusätze, Prüfungsinhalte, Prüfungsliteratur) für zentral organisierte Mid‑Term
Prüfungen:  in der KW 42 (Montag, 16. Oktober 2023);
Prüfungsinformationen (Hilfsmittelzusätze, Prüfungsinhalte, Prüfungsliteratur) für zentral organisierte Prüfungen:
 zwei Wochen vor Ende der Prüfungsabmeldephase in der KW 45 (Montag, 06. November 2023).
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